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Moderat und
dennoch umstritten
DerKantönligeist herrscht auchbeim
ThemaVerkehrssteuern:VomAargau
bis nachZuggelten je eigeneRegeln
undBerechnungsmethoden - und fast
überall gibt es aufgrundder technologi-
schenEntwicklungunddemÖkologi-
sierungsdruck akutenHandlungsbe-
darf.Das gilt auch fürLuzern.Hier geht
nun zumwiederholtenMal einVor-
schlag indie parlamentarischeDebatte.

Die neueRegelung schickt denHub-
raumalsBemessungskriterium in
Rente und setzt bei der Festlegungder
konkretenFahrzeugsteuern aufGe-
wicht undLeistung.Mit einemBonus-
Malus-SystemsollenHalterinnenund
Halter von emissionsarmenFahrzeu-
genwährendder ersten fünf Jahre
besonders profitieren können. Bislang
war dasGegenteil der Fall: Elektro-
fahrzeugewerden inLuzern aktuell
stärker besteuert als Verbrenner.

Die vorgeschlageneGesetzesände-
rung bleibt in alle Richtungenmo-
derat, wirkt bereits wie ein vorwegge-
nommener Kompromiss, quasi als
kleinster gemeinsamerNenner.
Trotzdemoder gerade deswegen
dürfte sie erneut viel Angriffsfläche
bieten - von linkswie rechts. Sollte die
Vorlage an einer unheiligenAllianz
scheitern, wäre dies sehr ärgerlich.
Gegen ein Referendumund damit
einenUrnenentscheid ist dagegen
nichts einzuwenden. Sollte die
Schweizerische Volkspartei sich dazu
entscheiden,muss sie sich allerdings
etwas bewusst sein: Sie würde bei
diesemGeschäft vor allem als Partei
der Luxusklasse- und Sportwagen-
Fahrendenwahrgenommen.

Christian PeterMeier
christian.meier@
luzernerzeitung.ch

LuzernwillElektroautos
steuerlichentlasten
Die Regierung nimmt einen neuenAnlauf zur Revision der Verkehrssteuern.

Die Verkehrssteuern sollen imKanton
Luzern für Personenwagen nach öko-
logischen Gesichtspunkten revidiert
werden. Diesen Auftrag erteilte der
Kantonsrat im Rahmen der Klima-
debatte von 2019. Nun liegt der Vor-
schlag der Regierung auf demTisch.

DieheutigenBerechnungsmethoden
entsprechennichtmehr demaktuellen
StandderFahrzeugtechnik –undsiebe-
nachteiligenBesitzerinnenundBesitzer
vonElektroautos.Dies soll sichändern,
wie PaulWiniker, Vorsteher des Justiz-
und Sicherheitsdepartements, gestern
vor den Medien erklärte: Geplant ist,
Personenwagen künftig nicht mehr
nachHubraum,sondernaufgrund ihres
Gewichtsund ihrerLeistungzubesteu-
ern. Besonders saubere Fahrzeuge sol-
lenüberdieseinenBonuserhalten,wäh-

rend Autos mit hohem Emissionswert
miteinemMalusbelegtwerden.Bonus-
berechtigt sind Personenwagen der
Energieeffizienzkategorien A und B.
Der Bonus beträgt 80 Prozent und gilt
während der ersten fünf Jahre.

Paul Winiker ist optimistisch, dass
es der Revisionsvorschlag trotz Vorbe-
halten von links und rechts durch den
Kantonsrat schafft. Denn die Vorlage
vereinigemehrere Vorteile: «Die neue
Verkehrssteuer ist nicht nur ertrags-
neutral, sondern auch zukunftsfähig.»
Ausserdem sei sie technologieneutral,
versteife sich also nicht auf Elektro-
mobilität, sondern sei etwa auch offen
für synthetische Kraftstoffe. «Und die
Forderung nach einer Ökologisierung
der Steuer wird klar erfüllt.» (cpm)
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«DieForderung
nacheiner
Ökologisierung
derSteuerwird
klar erfüllt.»

PaulWiniker
Luzerner Regierungsrat
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Wer elektrisch fährt, profitiert
Neue Berechnungskriterien und ein Bonus-Malus-System: Luzern wagt sich erneut an die Revision der Verkehrssteuer.

Christian PeterMeier

Die aktuelle Verkehrssteuer im
Kanton Luzern benachteiligt
Elektrofahrzeuge: Deren Halte-
rinnen und Halter zahlen mehr
an den Kanton als jene mit
einem Verbrennerauto. Auch
entspricht die Steuer nicht mehr
dem aktuellen Stand der Fahr-
zeugtechnik. Der neue Vor-
schlag der Regierung basiert auf
der Klimadebatte des Kantons-
rats von 2019. Damals wurde
eine Ökologisierung der Ver-
kehrssteuer verlangt und mit
der Überweisung entsprechen-
der Vorstösse ein Auftrag zur
Revision erteilt.

Dies sinddiewichtigsten
geplantenNeuerungen:

— Die neue Bemessungsgrund-
lage fürPersonenwagengewich-
tet das Gesamtgewicht mit
70 Prozent, die Leistung mit
30 Prozent. Der Hubraum wird
bei der Berechnung der Steuer
nicht mehr berücksichtigt Kon-
kret wird das Gewicht pro Kilo
mit0.139Frankenbesteuert.Bei
der Leistung werden für die ers-
ten 75 Kilowatt 0.810 Franken/
kW verrechnet, für die nächsten
75 Kilowatt 1.215 Franken/kW
und für jedes weitere Kilowatt
1.620 Franken.

— Weil E-Autos aus techno-
logischen Gründen (Batterie)
schwerer sind und zumindest in
der Theorie eine Mehrleistung
ausweisen, wird ihnen ein
steuerlicherAbzug (höchstens
20 Prozent) gewährt.

— Besonders saubere Fahr-
zeuge erhalten einen Bonus.
Bonusberechtigt sind Personen-
wagen der Energieeffizienz-
kategorien A und B. Deren CO2-
Emissionswert darf nicht mehr
als die Hälfte des jeweils ak-
tuellen Zielwerts des Bundes
betragen. Der Bonus beträgt
80 Prozent und gilt während
der ersten fünf Jahre.

— Personenwagen, die nur die
Abgasnorm Euro 3 oder weniger

erfüllen, werden mit einem Ma-
lus von 20 Prozent belegt. Das
gilt auch für Autos, deren CO2-
Emissionswert mindestens dop-
pelt so hoch ist wie der jeweils
aktuelle Zielwert des Bundes.

Der Malus kann bei Bedarf von
der Regierung auf maximal 30
Prozent erhöht werden.

— Auf eine Besitzstandswah-
rung bereits immatrikulierter

Fahrzeuge wird verzichtet. Ge-
mäss Peter Kiser, Leiter des
Strassenverkehrsamts des Kan-
tons Luzern, heisst das: Das
neue Steuersystem gilt auch für
ältere Fahrzeuge.

— Mit einer Ausnahme: Vete-
ranenfahrzeuge sind vom Ma-
lussystem ausgenommen – sie
bezahlen den regulären Tarif.

— Motorräder werden neu
nach Leistung besteuert.

— Nutzfahrzeuge (etwa Lie-
ferwagen oder Sattelschlepper
bis 3,5 Tonnen) und Kleinbus-
se werden wie bisher nach Ge-
samtgewicht besteuert. Rein
elektrische Fahrzeuge in diesen
Kategorien profitieren vom
gleichen Bonusmodell wie PW.
Einen Malus soll es hier nicht
geben.

— Das neue System soll er-
tragsneutral sein. Sprich: Der
Kanton soll damit ungefähr
gleich viel Geld einnehmen wie
bisher. Würde man beim bishe-
rigen System bleiben, würden
die Einnahmen aufgrund der zu-
nehmenden Anzahl E-Autos ste-
tig steigen.

Justiz- und Sicherheitsdirektor
Paul Winiker (SVP), in dessen
politischer Verantwortung auch
das Strassenverkehrsamt Lu-
zern liegt, präsentierte die Pläne
am Montag vor den Medien. Es
dürfte nur Wochen vor seinem
Rücktritt eines seiner letzten
politischen Geschäfte sein – no-
tabene eines mit harziger Ver-
gangenheit: Die Revision der
Verkehrssteuer begleitete Wini-
ker während seiner gesamten
achtjährigen Amtszeit. Dass es
bisher nicht klappen wollte, lag
allerdings nicht an ihm, sondern
am Parlament.

Paul Winiker gab sich opti-
mistisch, dass es der aktuelle
Revisionsvorschlag durch den
Kantonsrat schaffen könnte,
selbst wenn es Vorbehalte
gebe. Umso wichtiger war es
ihm, die Vorteile hervorzustrei-
chen: «Die neue Verkehrs-
steuer ist nicht nur ertragsneu-
tral, sondern auch zukunfts-
fähig.» Ausserdem sei sie
technologieneutral, versteife
sich also nicht auf Elektromo-
bilität, sondern sei etwa auch

offen für synthetische Kraft-
stoffe. «Und die Forderung
nach einer Ökologisierung der
Steuer wird klar erfüllt.»

SVP behält sich
Referendum vor
Im Parlament wird das Geschäft
von Winikers Nachfolgerin Ylfe-
te Fanaj (SP) vertreten werden.
Ob das die Chancen erhöhen
wird? Bis jetzt sind die Vorbehal-
te von Links-Grün gross, ebenso
jene der SVP. Laut Einschätzung
von Kantonsrätin Simone Brun-
ner (SP, Luzern), die sich auch in
der Kommission Wirtschaft und
Abgaben engagiert, wird «der
Rückhalt von linker Seite nicht
allzu gross sein. Dafür erreicht
der Vorschlag die ökologische
Lenkungswirkung zu wenig kon-
sequent.» Es sei nicht nur wich-
tig, auf Verbrenner zu verzich-
ten, sondern auch auf schwere
Fahrzeuge. Hier greife das Mo-
dell zu wenig konsequent. Dass
man die Ertragsneutralität zur
obersten Handlungsmaxime er-
klärt habe, betrachtet Simone
Brunner ausserdem als verpass-
te Chance: «Mehrerträge hätte
man etwa für Massnahmen zum
Schutz des Klimas verwenden
können.»

SVP-Parteipräsidentin An-
gela Lüthold-Sidler «will in ers-
ter Linie auf Sinn und Zweck der
Motorfahrzeugsteuer hinwei-
sen». Sie diene zu 65 Prozent
dem Strassenbau, während
35 Prozent in den öffentlichen
Personenverkehr flössen. «Sys-
teme mit Boni aufzupeppen und
andererseits andere zu be-
strafen, birgt Gefahren der
Ungleichbehandlung und führt
zu sozialen Unterschieden»,
schreibt Angela Lüthold auf An-
frage. Am Ende des Tages müs-
se der Steuerzahler die Strassen
finanzieren, wenn sie nicht
mehr über den Strassenbenüt-
zer finanziert würden. Mittel
und Zweck zu entfremden, sei
fragwürdig. Und weiter: «Die
SVP wird die nun vorliegende
Botschaft prüfen und allenfalls
das angekündigte Referendum
an die Hand nehmen.»

Ein Showroom des Elektroautoherstellers Tesla. Bild: Gaetan Bally/Keystone (Zürich, 27. 1. 2022)


